
   

 
 
 

B E S C H L U S S N I E D E R S C H R I F T  
 
 

über die 14. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des 
Schwarzwald-Baar-Kreises am 14.03.2022 im Sitzungssaal des 
Landratsamtes, Am Hoptbühl 2, 78048 Villingen-Schwenningen 

 
Vorsitzender: Landrat Sven Hinterseh 
 

Schriftführerin: Kristina Diffring  
 

 

Punkt 1: Berichterstattung der Verwaltung über die Durchführung der in der 12. 

und 13. Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 
29.11.2021 gefassten Beschlüsse 

 
„Der Ausschuss für Umwelt und Technik nimmt den Bericht zur Kenntnis.“ 

 

Punkt 2: Beratung des Haushaltsplanes 2022 
Drucksache-Nr.: 017/2022 

 
„Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat die Drucksache zur Kenntnis 

genommen.“  
 

Punkt 3: K 5719 Ersatzneubau Glasbachbrücke in Burgberg; Vergabe der 
Brückenbauarbeiten 
Drucksache-Nr.: 012/2022 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt einstimmig (18 Ja-Stimmen, 0 
Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen): 
  

„Die zusätzlichen erforderlichen Mittel in Höhe von 403.000 € werden im 
Haushalt 2022 eingestellt. 

 

Der Ausschuss für Umwelt und Technik befürwortet die Vergabe der 
Maßnahme „K 5719 Neubau der Brücke über den Glasbach innerhalb der 
Ortsdurchfahrt Königsfeld-Burgberg“, BW-Nr. 7816 575, an die Fa. Schleith, 

Achern, mit einer Angebotssumme von brutto 878.193,76 € vorbehaltlich der 
Verabschiedung und Genehmigung des Haushalts 2022. 

 

Die Verwaltung wird ermächtigt nach Vorliegen der formalen Voraussetzungen 
den Zuschlag an die Fa. Schleith, Achern, zu erteilen.“ 
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Punkt 4: K 5734 Radwegverbreiterung und Radwegbrückenneubau über die 

Brigach zwischen Marbach und Rietheim  
- Vorstellung der Entwurfsplanung - 
Drucksache-Nr.: 011/2022 

 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt mehrheitlich (13 Ja-Stimmen, 4 

Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen): 
 

„Der Ausschuss nimmt die Planung zur Kenntnis und beauftragt die 

Verwaltung die Planung weiter voranzutreiben.  
 

Nach Abschluss der Planung, dem Vorliegen des Benehmens mit den Trägern 

öffentlicher Belange und nach Eingang des Zuwendungs- bzw. 
Förderbescheides kann die Ausschreibung erfolgen.“ 
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